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Aufstellungsbeschluss 
 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Gifhorn hat in seiner Sitzung am 05.12.2024 gemäß § 2 

Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 118 „Post-
straße Nord“ mit örtlicher Bauvorschrift (ÖBV) als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach 

§ 13a BauGB beschlossen. 

 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB nach § 13 BauGB 

aufgestellt. Von der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird abgesehen.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachfolgenden Übersichtsplan ersicht-

lich, der Bestandteil dieser Bekanntmachung ist. 

 

 
 

Gifhorn, 03.04.2025 

 

gez.: 

Matthias Nerlich 

Bürgermeister 


